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Sehr geehrter Herr Harms, 

wir bedanken uns für die Gelegenheit, zum Entwurf eines Gesetzes über die Errichtung eines 
Sondervermögens zur nachhaltigen Finanzierung von Maßnahmen der grün-blauen Infrastruktur 
Stellung zu nehmen. 

Sofern das o. g. Sondervermögen vor dem Hintergrund des aktuellen Urteils des Zweiten Senats 
des Bundesverfassungsgerichts vom 15. November 2023 – 2 BvF 1/22 – wie vorgesehen errichtet 
werden kann, spricht aus Sicht der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) nichts gegen die 
Übernahme der treuhänderischen Verwaltung des Sondervermögens durch die IB.SH auf der 
Grundlage einer gesonderten Vereinbarung wie im Gesetzesentwurf vorgesehen.  

Die konkret durch die IB.SH für das hier in Rede stehende Sondervermögen wahrzunehmenden 
Aufgaben sind im Rahmen eines noch zu schließenden Aufgabenübertragungsvertrages zwischen 
dem Land Schleswig-Holstein und der IB.SH zu vereinbaren. In diesem Rahmen sollten auch die 
aus dem Gesetzentwurf u. E. resultierenden verfahrensbezogenen Fragen geklärt werden, 
insbesondere, ob die Zahlungen der Freien und Hansestadt Hamburg gemäß § 5 Abs. 1 sowie 
Vergütungen und Rückflüsse aus Projekten gemäß § 5 Abs. 2 des Gesetzes direkt oder – dies 
wäre unser Verständnis - erst nach Vereinnahmung im Landeshaushalt vom Land dem 
Sondervermögen zugeführt werden. Für die diesbezüglichen Abstimmungen bestehen bewährte 
Prozesse zwischen der IB.SH und den jeweils verantwortlichen Fachressorts.  

Mit freundlichen Grüßen 

Hella Prien 
Leitung Unternehmensentwicklung 
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